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Öffentliche Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachung
über	gefasste	Beschlüsse	in	der	Verbandsversammlung	

des	WAV	„Hoher	Fläming“
am	10.9.2015

Beschlussfassung Wahl des stellvertretenden Verbandsvorstehers
Beschluss-Nr. 01-08/2015
Die	Verbandsversammlung	des	WAV	wählt	Herrn	Beckendorf	zum	stellver-
tretenden	Verbandsvorsteher.

Der	 Beschluss	wurde	mit	 15	 Ja-Stimmen	 und	 7	 Stimmenthaltungen	 ge-
fasst.

Beschlussfassung Nachwahl eines Vorstandsmitgliedes  
Beschluss-Nr. 02-08/2015
Die	Verbandsversammlung	des	WAV	wählt	Herrn	Beckendorf	 in	den	Vor-
stand	des	Wasserversorgungsverbandes	„Hoher	Fläming“.

Der	Beschluss	wurde	mit	21	Ja-Stimmen	und	1	Stimmenthaltung	gefasst.

Beschlussfassung Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 
und der Ergebnisverwendung für das Wirtschaftsjahr 2013
Beschluss-Nr. 03-8/2015
Die	Verbandsversammlung	des	WAV	beschließt	 auf	Grundlage	des	§	33	
Abs.	 1	 Ziffer	 1	 der	 Eigenbetriebsverordnung	 für	 das	 Land	 Brandenburg		
die	Feststellung	des	geprüften	Jahresabschlusses	des	Wasserversorgungs-
verbandes	2013.

Die	Zustimmung	erfolgt	unter	dem	Vorbehalt,	dass	der	durch	den	LK	Pots-
dam-Mittelmark	–	Kommunaulaufsicht	–	abschließend		geprüfter	Jahres-
abschluss	2013	nicht	zur	Beanstandung	führt.

Des	Weiteren	beschließt	die	Verbandsversammlung	das	Jahresergebnis	des	
Geschäftsjahres	2013	in	Höhe	von	-24.710,20	€	als	Vortrag	auf	neue	Rech-
nung,	wie	folgt	zu	verwenden
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Gewinnvortrag	aus	Vorjahr	 48.299,86	€
Jahresverlust	 -73.010,06	€
Bilanzergebnis	zum	31.12.2013	 -24.710,20	€

Der	Beschluss	wurde	mit	22	Ja-Stimmen	einstimmig	gefasst.	

Gemäß	§	33	Absatz	3	der	Verordnung	über	die	Eigenbetriebe	der	Gemein-
den	vom	26.3.2009	wird	Folgendes	bekannt	gemacht:
Der	Jahresabschluss	für	das	Wirtschaftsjahr	2013	des	Wasserversorgungs-
verbandes	(WAV)	wurde	durch	den	Verbandsvorsteher	festgestellt,	durch	
einen	bestellten	Wirtschaftsprüfer	geprüft	und	auf	der	Verbandsversamm-
lung	des	WAV	am	10.9.2015	beschlossen.

Die	Jahresabschlussprüfung	hat	keine	Beanstandungen	ergeben.
Der	 Jahresabschluss	 ist	 in	 den	 Büroräumen	 des	Wasserversorgungsver-
bandes	 „Hoher	 Fläming“,	 Gregor-von-Brück-Ring	 20,	 14822	 Brück	 vom	
08.10.2015	bis	18.10.2015	einsehbar.	

Beschlussfassung Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirt-
schaftsjahr 2013 
Beschluss-Nr. 04-08/2015
Die	Verbandsversammlung	des	WAV	erteilt	dem	Verbandsvorsteher	für	das	
Geschäftsjahr	2013	uneingeschränkte	Entlastung.

Die	Beschlussfassung	erfolgt	gemäß	§	33	Abs.	1	Ziffer	2	Eigenbetriebsver-
ordnung.

Der	Beschluss	wurde	mit	22	Ja-Stimmen	einstimmig	gefasst.

Gemäß	§	33	Abs.	3	der	Verordnung	über	die	Eigenbetriebe	der	Gemeinden	
vom	26.3.2009	wird	Folgendes	bekannt	gemacht:
Die	Jahresabschlussprüfung	hat	keine	Beanstandungen	ergeben.	

Der	Wirtschaftsprüfer	Dipl.-Kfm.	Charles	de	Beaulieu	hat	unter	dem	Da-
tum	vom	26.6.2015	dem	Jahresabschluss	zum	31.12.2013	und	dem	Lage-
bericht	2013	den	uneingeschränkten	Bestätigungsvermerk	erteilt.

Der	Verbandsvorsteher	wird	für	das	Wirtschaftsjahr	2013	uneingeschränkt	
entlastet.

Der	 Jahresabschluss	 ist	 in	 den	 Büroräumen	 des	Wasserversorgungsver-
bandes	 „Hoher	 Fläming“,	 Gregor-von-Brück-Ring	 20,	 14822	 Brück	 vom	
08.10.2015	bis	18.10.2015	einsehbar.	

Beschlussfassung Grundsatzbeschluss Altanschließer
Beschluss-Nr. 05-08/2015
Die	Verbandsversammlung	des	WAV	„Hoher	Fläming“	beschließt	die	Um-
stellung	der	Finanzierung	der	öffentlichen	Anlage	zur	Trinkwasserversor-
gung	von	der	Beitragsfinanzierung	auf	die	Gebührenfinanzierung.

Die	vom	Verband	vereinnahmten	Anschlussbeiträge	werden	den	heutigen	
Eigentümern	der	betroffenen	Grundstücke	zinslos	zurück	erstattet.
Der	Verbandsvorsteher	wird	ermächtigt,	den	notwendigen	Kredit	in	Höhe	
von	3,5	Mio	€	zur	Rückzahlung	aufzunehmen.	

Weisungsbeschluss	wurde	mit	21	Ja-Stimmen	und	1	Stimmenthaltung	ge-
fasst.

Beschlussfassung der Satzung des Wasserversorgungsverbandes 
„Hoher Fläming“ über die Abschaffung und Rückerstattung von An-
schlussbeiträgen für die Trinkwasserversorgung und zur Änderung 
sonstiger Satzungsvorschriften zur bisherigen Beitragserhebung 
Beschluss-Nr. 06-08/2015
Die	Verbandsversammlung	 des	WAV	 beschließt	 die	 in	 der	 Entwurfsfas-
sung	 vom	 19.05.2015	 aufgestellte	 Satzung	 des	Wasserversorgungsver-
bandes	„Hoher	Fläming“	über	die	Abschaffung	und	Rückerstattung	von	
Anschlussbeiträgen	für	die	Trinkwasserversorgung	und	zur	Änderung	sons-
tiger	Satzungsvorschriften	zur	bisherigen	Beitragserhebung.

Der	Beschluss	wurde	22	Ja-Stimmen	einstimmig	gefasst.

Gemäß	§	33	Abs.	3	der	Verordnung	über	die	Eigenbetriebe	der	Gemeinden	
vom	26.3.2009	wird	Folgendes	bekannt	gemacht:

Satzung
des Wasserversorgungsverbandes "Hoher Fläming" über die 

Abschaffung und Rückerstattung von Anschlussbeiträgen für die 
Trinkwasserversorgung und zur Änderung sonstiger Satzungsvor-

schriften zur bisherigen Beitragserhebung

Aufgrund	 der	 §§	 3	 und	 28	 der	 Kommunalverfassung	 des	 Landes	 Bran-
denburg	(BbgKVerf)	vom	18.12.2007	(GVBl.	I/07	[Nr.	19	Ecke],	Seite	398),	
zuletzt	geändert	durch	Art.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2013	(GVBl.	I/13,	
[Nr.	18])	und	§§	10	und	18	des	Gesetzes	über	Kommunale	Gemeinschafts-
arbeit	im	Land	Brandenburg	(GKG	Bbg),	Art.	1	des	Gesetzes	zur	Stärkung	
der	kommunalen	Zusammenarbeit	vom	10.	Juli	2014	(GVBl.	I	Nr.	32	vom	
11.	Juli	2014)	sowie	der	§§	1,	2,	8	und	10	des	Kommunalabgabengesetzes	
für	das	Land	Brandenburg	(KAG)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
31.03.2004	(GVBl.	I/04	[Nr.	8],	Seite	174),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	
vom	5.	Dezember	2013	(GVBl.	I/13,	[Nr.	40])	hat	die	Verbandsversammlung	
des	Wasserversorgungsverbandes	„Hoher	Fläming“	am	10.9.2015	folgen-
de	Satzung	beschlossen:

Inhaltsübersicht:

Artikel	1		 Satzung	 des	Wasserversorgungsverbandes	 „Hoher	 Fläming“	
über	 die	Abschaffung	 und	Rückerstattung	 von	Anschlussbei-
trägen	 für	 die	Trinkwasserversorgung	 und	 zur	Änderung	 der	
Satzung	 des	Wasserversorgungsverbandes	 „Hoher	 Fläming“	
über	die	Erhebung	von	Beiträgen,	Gebühren	und	Kostenersatz	
für-	Haus	und	Grundstücksanschlüsse

Artikel	2		 Änderung	 der	 Satzung	 des	 Wasserversorgungsverbandes	
	„Hoher	 Fläming“	 über	 den	 Anschluss	 an	 die	 öffentliche	
	Wasserversorgungsanlage	 und	 die	 Versorgung	 der	 Grund-
stücke	mit	Wasser

Artikel	3		 Inkrafttreten

Artikel 1

Satzung des Wasserversorgungsverbandes „Hoher Fläming“ über 
die Abschaffung und Rückerstattung von Anschlussbeiträgen für 
die Trinkwasserversorgung und zur Änderung der Satzung des 

 Wasserversorgungsverbandes „Hoher Fläming“ über  
Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenersatz für  

Haus- und Grundstücks anschlüsse

§ 1

1)	 Der	beitragsrechtliche	Teil	der	Satzung	des	Wasserversorgungsverban-
des	„Hoher	Fläming“	über	die	Erhebung	von	Beiträgen,	Gebühren	und	
Kostenersatz	für	Haus-	und	Grundstücksanschlüsse	vom	9.	Dezember	
2009,	 bekanntgemacht	 im	 Amtsblatt	 für	 den	 Landkreis	 Potsdam-	
Mittelmark	Nr.	12	vom	28.12.2011	-	Teil	 I	Beiträge	§§	1	bis	8	-	wird	
aufgehoben.

2)	 Die	 verbleibende	 Satzung	 wird	 bezeichnet	 als	 Satzung	 des	Wasser-
versorgungsverbandes	 „Hoher	 Fläming“	 über	 die	 Erhebung	 von	
	Gebühren	und	Kostenersatz	für	Haus	und	Grundstücksanschlüsse.

§ 2

1)	 Für	die	öffentliche	Anlage	zur	Wasserversorgung	werden	keine	Beiträ-
ge	im	Sinne	von	§	8	KAG	erhoben.

2)	 Beiträge	für	die	öffentliche	Anlage	der	Wasserversorgung	des	Wasser-
versorgungsverbandes	„Hoher	Fläming“,	die	zum	Ersatz	des	Aufwan-
des	für	die	Herstellung,	Anschaffung	und	Erweiterung	der	öffentlichen	
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Anlage	 der	Wasserversorgung	 bis	 zum	 Inkrafttreten	 dieser	 Satzung	
an	den	Wasserversorgungsverband	„Hoher	Fläming“	gezahlt	worden	
sind,	werden	unverzinst	zurückgezahlt.

3)	 Bereits	 entstandene,	 aber	 noch	 nicht	 veranlagte	 Beiträge,	 werden	
nicht	mehr	erhoben.

4)	 Die	Rückzahlung	der	Beiträge,	die	aufgrund	inzwischen	bestandskräf-
tiger	Bescheide	gezahlt	wurden,	erfolgt	an	denjenigen,	der	zum	Zeit-
punkt	des	Inkrafttretens	dieser	Satzung	Eigentümer	des	Grundstückes	
ist,	 für	das	der	Beitrag	gezahlt	wurde.	 Ist	das	Grundstück	mit	einem	
Erbbaurecht	 belastet,	 tritt	 der	 Erbbauberechtigte	 an	 die	 Stelle	 des	
	Eigentümers.	Besteht	ein	Nutzungsrecht	 für	das	Grundstück,	 tritt	an	
die	Stelle	des	Eigentümers	der	Nutzer.	Nutzer	sind	die	in	§	9	Sachen-
rechtsbereinigungsgesetz	vom	21.	September	1994	(BGBl.	I	Seite	2457)	
genannten	 natürlichen	 oder	 juristischen	 Personen	 des	 privaten	 und	
	öffentlichen	Rechts.	Ein	Rückzahlungsanspruch	dieses	Personenkreises	
besteht	nur,	wenn	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	dieser	Satzung	das	
Wahlrecht	über	die	Bestellung	eines	Erbbaurechtes	oder	den	Ankauf	
des	Grundstückes	gem.	§§	15	und	16	Sachenrechtsbereinigungsgesetz	
bereits	ausgeübt	wurde	und	gegen	den	Anspruch	des	Nutzers	keine	
der	 nach	 dem	 Sachenrechtsbereinigungsgesetz	 statthaften	 Einreden	
und	 Einwendungen	 geltend	 gemacht	worden	 sind.	 Ist	 dies	 der	 Fall,	
bleibt	die	Anspruchsberechtigung	des	Grundstückseigentümers	unbe-
rührt.

5)	 Mehrere	Anspruchsberechtigte	sind	Gesamtgläubiger.	Bei	Wohnungs-	
oder	Teileigentum	 sind	 die	 Eigentümer	 nur	 entsprechend	 ihres	Mit-
eigentumsanteils	anspruchsberechtigt.

6)	 Der	Rückzahlungsanspruch	wird	zwölf	Monate	nach	Inkrafttreten	der	
Satzung	fällig.

Artikel 2

Änderung der Satzung des Wasserversorgungsverbandes  
„Hoher Fläming“ über den Anschluss an die öffentliche  

Wasserversorgungsanlage und die Versorgung  
der Grundstücke mit Wasser

Die	Regelung	 in	 §	 2	 Satz	 2	 der	 Satzung	 des	Wasserversorgungsverban-
des	 „Hoher	 Fläming“	 über	 den	 Anschluss	 an	 die	 öffentliche	 Wasser-
versorgungsanlage	 und	 die	 Versorgung	 der	 Grundstücke	 mit	 Wasser	
vom	 05.12.2002,	 bekannt	 gemacht	 im	 Amtsblatt	 für	 den	 Landkreis	
	Potsdam-Mittelmark	 vom	 29.01.2003	 Nr.	 1/2003	 wird	 durch	 folgende	
	Regelung	ersetzt:

Der	WAV	erhebt	Benutzungsgebühren	auf	der	Grundlage	 seiner	Gebüh-
rensatzung.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese	Satzung	tritt	am	Tage	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Brück,	den	10.9.2015

gez.	Hemmerling
Verbandsvorsteher

Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015
Beschluss-Nr. 07-08/2015
Die	Verbandsversammlung	 des	WAV	 beschließt	 den	Wirtschaftsplan	 für	
das	Jahr	2015

Der	Beschluss	wurde	mit	22	Ja-Stimmen	einstimmig	gefasst.

Gemäß	§	33	Abs.	3	der	Verordnung	über	die	Eigenbetriebe	der	Gemeinden	
vom	26.3.2009	wird	Folgendes	bekannt	gemacht:

Der	Wirtschaftsplan	2015	ist	in	den	Büroräumen	des	Wasserversorgungs-
verbandes	„Hoher	Fläming“,	Gregor-von-Brück-Ring	20,	14822	Brück	vom	
08.10.2015	bis	18.10.2015	einsehbar.	

Wirtschaftsplan 2015
Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV

Auf	der	Grundlage	des	§	7	Nummer	3	und	des	§	14	Absatz	1	der	Eigen-
betriebsverordnung	hat	 die	Verbandsversammlung	durch	Beschluss	 vom	
10.9.2015	den	Wirtschaftsplan		für	das	Wirtschaftsjahr	2015	festgestellt:

1.0. Es betragen:	 T€

1.1.	 im	Erfolgsplan:

	 die	Erträge	 2.450.353
	 die	Aufwendungen	 2.540.025
	 der	Jahresgewinn	 0
	 der	Jahresverlust	 -92.972

1.2.	 im	Finanzplan

	 Mittelzufluss/Mittelabfluss	aus	laufender	
	 Geschäftstätigkeit	 439.814
	 Mittelzufluss/Mittelabfluss	aus	Investitionstätigkeit	 -618.500
	 Mittelzufluss/Mittelabfluss	aus	Finanzierungstätigkeit	 -26.667

2.0. Es werden festgesetzt:

2.1.	 der	Gesamtbetrag	der	Kredite	auf	 3.500.000
2.2.	 der	Gesamtbetrag	der	Verpflichtungsermächtigungen	auf	 0
2.3.	 die	Verbandsumlage		 0
	 Nach	§	19	Absatz	2	Satz	1	GKG	haben	die	
	 einzelnen	Verbandsmitglieder	dabei	folgende	
	 Anteile	zu	tragen:
	 :

Brück,	den	10.9.2015

gez.	Hemmerling
Verbandsvorsteher

Beschlussfassung Überprüfung auf Tätigkeit für die Staatssicher-
heit der ehemaligen DDR
Beschluss-Nr. 09-08/2015
Die	Verbandsversammlung	des	WAV	beschließt	auf	Antrag	des	Vertreters	
der	Gemeinde	Planebruch,	Herrn	Dingelstaedt,	 im	Rahmen	der	Möglich-
keiten	nach	dem	Gesetz	über	die	Unterlagen	des	Staatssicherheits	dienstes	
der	 ehemaligen	 Deutschen	 Demokratischen	 Republik	 (Stasi-Unter	lagen-
Gesetz-	StUG)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	18.	Februar	2007,	
zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	Abs.	40	G	v.	7.August	2013	eine	Kommis-
sion	zu	bilden,	welche	beim	Bundesbeauftragten	 für	die	Unterlagen	des	
Staatssicherheitsdienstes	entsprechende	Auskünfte		für	alle	Mitglieder	der	
Verbandsversammlung	sowie	 für	die	Beschäftigten	des	Verbandes	bean-
tragen	soll.	

Bildung	einer	Kommission	bestehend	aus:
Herrn	Dingelstaedt,	Herrn	Hinze,	Herrn	Kleinerüschkamp,	Herrn	Rafelt

Der	 Beschluss	wurde	mit	 17	 Ja-Stimmen	 und	 5	 Stimmenthaltungen	 ge-
fasst.
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Beschlussfassung zur Betriebskalkulation 2016/17
Beschluss-Nr. 08-08/2015
Die	Verbandsversammlung	des	WAV	beschließt	die	Betriebskalkulation	für	
die	Jahre	2016	und	2017.

Der	Beschluss	wurde	mit	22	Ja-Stimmen	einstimmig	gefasst.

Bekanntmachungsanordnung

Zum	Beschluss	06/01/2015	zur	Neufassung	der	Satzung	über	die	Er	hebung	
von	 Beiträgen	 und	 Gebühren	 für	 die	 öffentliche	 Schmutzwasserbeseiti-
gung	 des	Trink-	 und	Abwasserzweckverbandes	 „Freies	 Havelbruch“	 der	
Verbandsversammlung	 des	 Trinkwasser-	 und	 Abwasserzweckverbandes	
„Freies	Havelbruch“	vom	13.07.2015.

Die	 nachstehende	 Satzung	 über	 die	 Erhebung	 von	 Beiträgen	 und	 Ge-
bühren	 für	 die	 öffentliche	 Schmutzwasserbeseitigung	 des	Trink-und	Ab-
wasserzweckverbandes	„Freies	Havelbruch“	wird	durch	Veröffentlichung	
im	Amtsblatt	des	Landkreises	Potsdam-Mittelmark	bekannt	gemacht.

Kloster	Lehnin,	den	22.07.2015
gez.	Kreykenbohm

Kreykenbohm
Verbandsvorsteher

Bekanntmachung des
TAZV„Freies Havelbruch“

Aufgrund der fehlerhaften Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Landkreis Potsdam-Mittelmark, Nr. 06 vom 27.08.2015, Seite 3, 
wird die nachstehende Satzung berichtigt erneut veröffentlicht:

Satzung
über	die	Erhebung	von	Beiträgen	und	Gebühren	für	die	
öffentliche	Schmutzwasserbeseitigung	des	Trink-	und	
Abwasserzweckverbandes	„Freies	Havelbruch“

Aufgrund	der	§§	2	und	3	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Branden-
burg	(BbgKVerf)	vom	18.	Dezember	2007	(GVBl.	I	S.	286),	zuletzt	geändert	
durch	Art.	1	(Gesetz	über	kommunale	Gemeinschaftsarbeit	im	Land	Bran-
denburg)	 und	Art.	 4	 (Änderung	 der	 Kommunalverfassung	 Brandenburg)	
des	 Gesetzes	 zur	 Stärkung	 der	 kommunalen	 Gemeinschaftsarbeit	 vom	
10.07.2014	(GVBl.	I/2014	Nr.	32)	und	der	§§	1,	2,	8	und	10	des	Kommunal-
abgabengesetzes	für	das	Land	Brandenburg	(KAG)	in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	31.	März	2004	(GVBl.	 I	104	Nr.	8),	zuletzt	geändert	
durch	Art.	10	des	Gesetzes	vom	10.07.	2014	(GVBl.	2014	Nr.	32),	hat	die	
Verbandsversammlung	 des	 Trinkwasser-	 und	 Abwasserzweckverbandes	
„Freies	Havelbruch“	in	der	Sitzung	am	13.07.2015	folgende	Neufassung	
der	Satzung	über	die	Erhebung	von	Beiträgen	und	Gebühren	für	die	öffent-
liche	 Schmutzwasserbeseitigung	 des	 Trinkwasser-	 und	 Abwasserzweck-
verbandes	„Freies	Havelbruch“	beschlossen.

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und 
Gebühren für die öffentliche Schmutzwasserbeseitigung des  

Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes „Freies Havelbruch“

Teil I 

Beiträge

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Der	Verband	 erhebt	 zur	 Deckung	 seines	 nicht	 anderweitig	 abgedeckten	
Aufwandes	 für	 die	Herstellung,	Anschaffung,	 Erweiterung,	Verbesserung	
und	 Erneuerung	 der	 öffentlichen	 zentralen	 Schmutzwasserbeseitigungs-
anlage	Anschlussbeiträge	 zur	Abgeltung	der	durch	die	Möglichkeit	 ihrer	
Inanspruchnahme	gebotenen	besonderen	wirtschaftlichen	Vorteile.

§ 2
Gegenstand der Beitragspflicht

1.	 Der	 Beitragspflicht	 unterliegen	 Grundstücke,	 die	 an	 die	 öffentliche	
Schmutzwasserbeseitigungsanlage	 angeschlossen	 werden	 können	
und	für	die

a)	 eine	bauliche	oder	gewerbliche	Nutzung	festgesetzt	ist,	sobald	sie	
bebaut	oder	gewerblich	genutzt	werden	dürfen,

b)	 eine	 bauliche	 oder	 gewerbliche	 Nutzung	 nicht	 festgesetzt	 ist,	
wenn	sie	nach	der	Verkehrsauffassung	Bauland	sind	und	nach	der	
geordneten	 baulichen	 Entwicklung	 der	Gemeinde	 zur	 Bebauung	
oder	gewerblichen	Nutzung	anstehen.

2.	 Wird	 ein	Grundstück	an	die	öffentliche	Schmutzwasserbeseitigungs-
anlage	tatsächlich	angeschlossen,	so	unterliegt	es	der	Beitragspflicht	
auch	dann,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Abs.	1	nicht	erfüllt	sind.

§ 3
Beitragsmaßstab

1.	 Der	Anschlussbeitrag	wird	nach	einem	nutzungsbezogenen	Flächen-
ansatz	berechnet,	der	sich	aus	der	Summe	der	Grundstücksfläche	gem.	
§	3	Abs.	3	zzgl.	eines	nutzungsbezogenen	Flächenbeitrages	aus	Voll-
geschossen	gem.	§	3	Abs.	2	berechnet.

2.	 Bei	Ermittlungen	des	nutzungsbezogenen	Flächenbeitrages	aus	Voll-
geschossen	 für	 die	 Schmutzwasserbeseitigung	werden	 für	 das	 erste	
Vollgeschoss	25	%	und	für	jedes	weitere	Vollgeschoss	jeweils	15	%	der	
Grundstücksfläche	in	Ansatz	gebracht.	Vollgeschosse	im	Sinne	dieser	
Satzung	 sind	alle	 oberirdischen	Geschosse,	 die	über	mindestens	2/3	
	ihrer	Grundfläche	eine	Höhe	von	mindestens	2,30	m	haben.	Geschosse,	
die	ausschließlich	der	Unterbringung	haustechnischer	Anlagen		dienen,	
gelten	nicht	als	Vollgeschosse.	 Ist	 eine	Geschosszahl	 	wegen	der	Be-
sonderheiten	des	Bauwerkes	nicht	feststellbar,	werden	bei		industriell	
genutzten	Grundstücken	je	angefangene	2,80	m	und	bei	allen	in	an-
derer	Weise	genutzten	Grundstücken	je	angefangene	2,30	m	Höhe	des	
Bauwerkes	als	ein	Vollgeschoss	gerechnet.

3.	 Als	Grundstücksfläche	gilt:

a)	 bei	Grundstücken,	die	 im	Bereich	eines	Bebauungsplanes	 liegen,	
die	gesamte	Fläche,	wenn	für	das	Grundstück	im	Bebauungsplan	
bauliche	oder	gewerbliche	Nutzung	festgesetzt	ist,

b)	 bei	 Grundstücken,	 die	 über	 die	 Grenzen	 des	 Bebauungsplanes	
	hinausreichen,	die	Fläche	im	Bereich	des	Bebauungsplanes,	wenn	
darin	bauliche	oder	gewerbliche	Nutzung	festgesetzt	sind,

c)	 bei	Grundstücken,	für	die	kein	Bebauungsplan	besteht	und	die	in-
nerhalb	eines	im	Zusammenhang	bebauten	Ortsteils	liegen	(§	34	
BauGB),	die	Gesamtfläche	des	Grundstücks,	wenn	sie	baulich,	ge-
werblich	oder	in	vergleichbarer	sonstiger	Weise	nutzbar	ist,
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d)	 bei	 Grundstücken,	 die	 über	 die	 Grenze	 des	 im	 Zusammenhang	
bebauten	 Ortsteils	 hinausreichen,	 die	 Fläche	 im	 Bereich	 des	 im	
Zusammenhang	bebauten	Ortsteils,	wenn	sie	baulich,	gewerblich	
oder	in	vergleichbarer	sonstiger	Weise	nutzbar	ist,

e)	 bei	Grundstücken,	die	über	die	sich	nach	lit.	b)	-d)	ergebenen	Gren-
zen	 hinaus	 bebaut,	 gewerblich	 oder	 in	 vergleichbarer	 sonstiger	
Weise	genutzt	sind,	die	Fläche	zwischen	dem	Leitungsgrundstück	
bzw.	 der	 dem	 Leitungsrundstück	 zugewandten	Grundstücksseite	
und	einer	Parallelen	hierzu,	die	in	einer	Tiefe	verläuft,	die	der	über-
greifenden	Bebauung	oder	Nutzung	entspricht,

f)	 bei	 Grundstücken,	 für	 die	 im	 Bebauungsplan	 sonstige	 Nutzung	
ohne	oder	mit	nur	untergeordneter	Bebauung	festgesetzt	ist	oder	
die	 tatsächlich	 so	 genutzt	 werden	 (z.	 B.	 Schwimmbäder,	 Sport-
plätze,	 Campingplätze),	 50	%	 der	 nach	 lit.	 a)	 bis	 e)	 ermittelten	
Grundstücksfläche,

g)	 bei	 bebauten	 Grundstücken	 im	 Außenbereich	 (§35	 BauGB)	 die	
Grundfläche	 der	 an	 die	Wasserversorgungsanlage	 angeschlosse-
nen	Baulichkeiten	geteilt	durch	die	GRZ	0,2,	jedoch	im	Höchstfalle	
die	Grundstücksfläche,	die	sich	nach	Buchstabe	c)	ergeben	würde.

4.	 entfällt	

5.	 Als	Zahl	der	Vollgeschosse	nach	Ziffer	1)	gilt:

a)	 soweit	ein	Bebauungsplan	besteht,	die	darin	festgesetzte	Zahl	der	
höchstzulässigen	Vollgeschosse,

b)	 bei	 Grundstücken,	 für	 die	 im	 Bebauungsplan	 die	 Zahl	 der	Voll-
geschosse	nicht	festgesetzt	 ist,	sondern	nur	eine	Baumassenzahl	
angegeben	ist,	gilt	als	Zahl	der	Vollgeschosse	die	durch	2,8	geteilte	
Baumassenzahl	auf	ganze	Zahlen	abgerundet,

c)	 bei	Grundstücken,	auf	denen	nur	Garagen	oder	Stellplätze	errich-
tet	werden	dürfen,	die	Zahl	von	einem	Vollgeschoss,

d)	 die	Zahl	der	tatsächlichen	Vollgeschosse,	wenn	aufgrund	von	Aus-
nahmen	oder	Befreiung	die	Zahl	der	Vollgeschosse	nach	lit.	a)	und	
b)	überschritten	wird,

e)	 soweit	kein	Bebauungsplan	besteht	oder	 in	dem	Bebauungsplan	
die	Zahl	der	Vollgeschosse	bzw.	die	Baumassenzahl	nicht	bestimmt	
sind,
aa)		bei	bebauten	Grundstücken	die	Zahl	der	tatsächlichen	vorhan-
denen	Vollgeschosse,

bb)		bei	 unbebauten	 Grundstücken	 die	 Zahl	 der	 in	 der	 näheren	
	Umgebung	überwiegend	vorhandenen	Vollgeschosse.

f)	 bei	 Grundstücken,	 für	 die	 im	 Bebauungsplan	 sonstige	 Nutzung	
festgesetzt	 ist	 oder	 die	 tatsächlich	 so	 genutzt	 werden	 (z.	B.	
Schwimmbäder),	wird	ein	Vollgeschoss	angesetzt,

g)	 bei	 Grundstücken,	 die	 mit	 einem	 Kirchengebäude	 bebaut	 sind,	
wird	das	Kirchengebäude	als	eingeschossiges	Gebäude	behandelt.

§ 4
Beitragssatz

1.	 Der	Beitragssatz	für	die	Herstellung	der	Schmutzwasserbeseitigungs-
anlage	(Anschlußbeitrag)	beträgt	

3,83	€/m2

nutzungsbezogener	 Beitragsfläche	 als	 endgültiger	 Beitragssatz.	 Die-
ser	Beitragssatz	gilt	auch	für	neuanzuschließende	Grundstücke,	deren	
Bebaubarkeit	 oder	 Bebauung	 erst	 nach	 Inkrafttreten	 dieser	 Satzung	
genehmigt	bzw.	begonnen	wurde.

2.	 Die	Beitragssätze	für	die	Anschaffung,	Erweiterung,	Verbesserung	und	
Erneuerung	 der	 Schmutzwasserbeseitigungsanlage	 oder	 nutzbarer	
	Teile	von	ihr	können	im	Einzelfall	unter	Angabe	des	Beitragstatbestan-
des	in	besonderen	Satzungen	geregelt	werden,	soweit	sie	nicht	bereits	
durch	diese	Satzung	erfasst	werden.

§ 5
Beitragspflichtige

1.	 	 Beitragspflichtig	 ist,	 wer	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Bekanntgabe	 des	 Bei-
tragsbescheides	 Grundstückseigentümer	 ist	 (persönliche	 Beitrags-
pflicht).	 Ist	 das	Grundstück	mit	 einem	Erbbaurecht	 belastet,	 tritt	 an	
die	 Stelle	 des	 Eigentümers	 der	 Erbbauberechtigte.	 Besteht	 für	 das	
Grundstück	 ein	Nutzungsrecht,	 so	 tritt	 der	Nutzer	 an	 die	 Stelle	 des	
	Eigentümers.	 Nutzer	 sind	 die	 in	 §	 9	 des	 Sachenrechtsbereinigungs-
gesetzes	vom	12.09.1994	(BGBl.	S.	2457)	genannten	natürlichen	und	
juristischen	Personen.	Die	Beitragspflicht	dieses	Personenkreises	ent-
steht	nur,	wenn	zum	Zeitpunkt	der	Fälligkeit	des	Beitrages	das	Wahl-
recht	 über	 die	Bestellung	 eines	 Erbbaurechtes	 oder	 den	Ankauf	 des	
Grundstückes	gemäß	den	§§15	und	16	des	Sachenrechtsbereinigungs-
gesetzes	bereits	ausgeübt	und	gegen	den	Anspruch	des	Nutzers	keine	
der	 nach	 dem	 Sachenrechtsbereinigungsgesetz	 statthaften	 Einreden	
und	Einwendungen	geltend	gemacht	wurden;	anderenfalls	bleibt	die	
Beitragspflicht	des	Grundstückseigentümers	unberührt.

2.	 Mehrere	 Beitragspflichtige	 haften	 als	 Gesamtschuldner.	 Bei	 Rechts-
nachfolge	gehen	alle	Verpflichtungen	auf	den	Rechtsnachfolger	über.	
Die	etwaige	persönliche	Haftung	des	Rechtsvorgängers	bleibt	hiervon	
unberührt.

§ 6
Entstehen der Beitragspflicht

1.	 Die	Beitragspflicht	entsteht,	sobald	das	Grundstück	an	die	öffentliche	
Schmutzwasserentsorgungsanlage	 angeschlossen	 werden	 kann,	 frü-
hestens	 jedoch	mit	dem	Inkrafttreten	dieser	Beitragssatzung	(sachli-
che	Beitragspflicht).

2.	 Beiträge	 können	 auch	 für	 einzelne	 Teile	 der	 öffentlichen	 Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage	erhoben	werden,	sobald	diese	Teile	selbst-
ständig	für	das	Grundstück	benutzbar	sind.

3.	 Im	Falle	des	§	2	Abs.	2	entsteht	die	Beitragspflicht	mit	dem	Anschluss,	
frühestens	jedoch	mit	dessen	Genehmigung.

§ 7
Vorausleistung

Auf	 die	 künftige	 Beitragsschuld	 können	 angemessene	 Vorausleistun-
gen	verlangt	werden,	sobald	mit	der	Durchführung	der	Maßnahmen	zur	
	Herstellung	 der	 zentralen	 Schmutzwasserbeseitigungsanlage	 begonnen	
worden	ist,	wobei	ein	Vorausleistungsbetrag	von	80	%	der	Höhe	der	künf-
tigen	Beitragsschuld	nicht	überschritten	werden	darf.

§ 8
Veranlagung, Fälligkeit

Der	Anschlussbeitrag	wird	durch	Bescheid	 festgesetzt	und	 ist	einen	Mo-
nat	nach	Bekanntgabe	des	Bescheides	fällig.	Gleiches	gilt	für	die	Heran-
ziehung	zu	Vorausleistungen	nach	§	7	dieser	Satzung.

§ 9
Ablösung

In	Fällen,	in	denen	die	Beitragspflicht	noch	nicht	entstanden	ist,	kann	die	
Ablösung	durch	Vertrag	vereinbart	werden.

Durch	Zahlung	des	Ablösebeitrages	wird	die	Beitragspflicht	endgültig	ab-
gegolten.
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Teil II 

Benutzungsgebühren

§ 10
Grundsatz

Für	 die	 Inanspruchnahme	 der	 öffentlichen	 Schmutzwasserbeseitigungs-
anlage	erhebt	der	Zweckverband	Benutzungsgebühren.

§ 11
Gebührenmaßstab

1.	 Die	 Benutzungsgebühr	 wird	 nach	 der	 Menge	 der	 Schmutzwässer	
berechnet,	die	der	öffentlichen	Schmutzwasseranlage	von	den	ange-
schlossenen	Grundstücken	zugeführt	wird.	Berechnungseinheit	für	die	
Gebühr	ist	1	m3	Schmutzwasser.	Es	wird	zusätzlich	eine	Grundgebühr	
erhoben.

2.	 Als	Schmutzwassermenge	gelten	die	dem	Grundstück	aus	öffent	lichen	
und	privaten	Versorgungsanlage	zugeführten	und	bzw.	oder	auf	dem	
Grundstück	 geförderten	Wassermengen	 im	 Erhebungszeitraum,	 ab-
züglich	der	nachweisbar	auf	dem	Grundstück	verbrauchten	und	zu-
rückgehaltenen	Wassermengen.	Der	Nachweis	der	verbrauchten	bzw.	
zurückgehaltenen	 Wassermenge	 obliegt	 dem	 Gebührenpflichtigen.	
Soweit	 technisch	möglich,	 ist	 dieser	Nachweis	 durch	 einen	Wasser-
messer	zu	erbringen.

3.	 Als	die	dem	Grundstück	zugeführten	Wassermengen	aus	der	öffent-
lichen	 Wasserversorgungsanlage	 gilt	 die	 für	 die	 Berechnung	 der	
Wasser	benutzungsgebühr	zugrunde	gelegt	Verbrauchsmenge.

§ 12
Gebührensätze

1.	 Die	Benutzungsgebühr	wird	auf	5,33	€/m3	festgesetzt.

2.	 Die	 Grundgebühr	 wird	 pro	 Hausanschluss	 und	Monat	 in	 Höhe	 von	
9,00	€	erhoben.

§ 13
Gebührenpflichtige

1.	 Gebührenpflichtig	 ist,	 wer	 die	 mit	 der	 öffentlichen	 Schmutzwasser-
beseitigungsanlage	 gebotene	 Leistung	 in	 Anspruch	 nimmt.	 Neben	
denen,	 die	 die	 öffentliche	Anlage	 tatsächlich	 in	Anspruch	 nehmen,	
sind	auch	die	 Eigentümer	und	oder	 sonst	 dinglich	Nutzungsberech-
tigten	von	solchen	Grundstücken,	die	–	etwa	wegen	Vermietung	oder	
Verpachtung	–	nicht	tatsächliche	Benutzer	der	jeweiligen	öffentlichen	
	Anlage	sind,	gebührenpflichtig.	Im	Falle	der	Gebührenpflichtigkeit	des	
Eigentümers	des	Grundstückes	gilt	bei	Bestellung	eines	Erbbaurechtes,	
dass	an	die	Stelle	des	Eigentümers	der	Erbbauberechtigte	des	Grund-
stückes	tritt.	Hinsichtlich	des	Nutzungsberechtigten	gilt	im		übrigen	§	5	
entsprechend.

2.	 Mehrere	 Gebührenpflichtige	 haften	 als	 Gesamtschuldner.	Wird	 der	
Grundstückseigentümer	als	Gebührenpflichtiger	herangezogen,	so	ist	
derjenige	 Eigentümer	 gebührenpflichtig,	 der	 im	 Zeitpunkt	 der	 Inan-
spruchnahme	der	Anlage	 im	Grundbuch	als	Eigentümer	eingetragen	
ist	bzw.	war.

3.	 Beim	Wechsel	des	Gebührenpflichtigen	geht	die	Gebührenpflicht	mit	
Beginn	des	auf	den	Übergang	folgenden	Kalendervierteljahres	auf	den	
neuen	Verpflichteten	über.	Wenn	der	bisher	Verpflichtete	die	Mittei-
lung	hierüber	 versäumt,	 so	 haftet	 er	 für	 die	Gebühren,	 die	 auf	 den	
Zeitraum	bis	zum	Eingang	der	Mitteilung	beim	Zweckverband	entfal-
len,	neben	dem	neuen	Verpflichteten.

§ 14
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

1.	 Die	Gebührenpflicht	entsteht	mit	der	tatsächlichen	Inanspruchnahme	
der	öffentlichen	Schmutzwasserbeseitigungsanlage.

2.	 	Für	Anschlüsse,	die	bei	Inkrafttreten	dieser	Satzung	bereits	bestanden,	
entsteht	die	Gebührenpflicht	nach	dieser	Satzung	mit	deren	 Inkraft-
treten.

3.	 Die	Gebührenpflicht	 endet	mit	 dem	Wegfall	 des	Anschlusses	 an	 die	
öffentliche	Schmutzwasserbeseitigungsanlage.

§ 15
Erhebungszeitraum

1.	 Erhebungszeitraum	ist	das	Kalendervierteljahr.	Im	Einzelfall	kann	der	
Zweckverband	bei	Wassergroßverbrauchern	eine	monatliche	Abrech-
nung	vornehmen.

2.	 Soweit	die	Gebühr	nach	den	durch	Wassermesser	ermittelten	Wasser-
mengen	erhoben	wird,	gilt	die	Ableseperiode	für	den	Wasserverbrauch	
als	Erhebungszeitraum.

§ 16
Veranlagung und Fälligkeit

1.	 	Auf	der	nach	Ablauf	des	Erhebungszeitraumes	abzurechnenden	Ge-
bühr	 sind	 vierteljährliche	 Abschlagszahlungen	 am	 15.03.,	 15.06.,	
15.09.	des	laufenden	Jahres	und	nach	Ablesung	der	Zählerstände	im	
Dezember	des	 laufenden	 Jahres,	 im	Februar	des	 Folgejahres	 zu	 leis-
ten.		Die	Höhe	der	Abschlagszahlungen	wird	vom	Zweckverband	durch	
	Bescheid	nach	der	Schmutzwassermenge	des	Vorjahres	festgesetzt.

2.	 Entsteht	die	Gebührenpflicht	erstmalig	 im	Laufe	des	Kalenderjahres,	
so	wird	die	Abschlagszahlung	nach	der	geschätzten	Schmutzwasser-
menge	festgesetzt.

3.	 Die	 aufgrund	 des	 Endabrechnungsbescheides	 zu	 leistende	 Schluss-
zahlung	ist	am	15.02.	des	folgenden	Jahres	fällig	bzw.	zu	erstatten.

Teil III

Schlussvorschriften

§ 17
Auskunftspflicht

1.	 Die	Abgabenpflichtigen	und	ihre	Vertreter	haben	dem	Zweckverband	
jede	Auskunft	 zu	erteilen,	die	 für	die	Festsetzung	und	Erhebung	der	
Abgaben	erforderlich	ist.

2.	 Der	Zweckverband	kann	an	Ort	und	Stelle	ermitteln.	Die	nach	Absatz	
1	zur	Auskunft	verpflichteten	Personen	haben	dies	zu	ermöglichen	und	
in	dem	erforderlichen	Umgang	zu	helfen.	

§ 18
Anzeigepflicht

1.	 Jeder	Wechsel	der	Rechtsverhältnisse	am	Grundstück	ist	dem	Zweck-
verband	 sowohl	 vom	Veräußerer	 als	 auch	 vom	 Erwerber	 innerhalb	
	eines	Monats	schriftlich	anzuzeigen.

2.	 Sind	auf	dem	Grundstück	Anlagen	vorhanden,	die	die	Berechnung	der	
Abgabe	beeinflussen,	so	hat	der	Abgabenpflichtige	dies	unverzüglich	
dem	 Zweckverband	 schriftlich	 anzuzeigen.	 Dieselbe	 Verpflichtung	
besteht	 für	 ihn,	wenn	solche	Anlagen	neu	geschaffen,	geändert	und	
	beseitigt	werden.
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3.	 Ist	zu	erwarten,	dass	sich	im	Laufe	des	Kalenderjahres	die	Schmutzwas-
sermenge	um	mehr	als	50	v.	H.	gegenüber	der	Schmutzwassermenge	
des	Vorjahres	erhöhen	oder	ermäßigen	wird,	so	hat	der	Abgabenpflich-
tige	hiervon	dem	Zweckverband	unverzüglich	Mitteilung	zu	machen.

§ 19
Ordnungswidrigkeiten

1.	 Zuwiderhandlungen	 gegen	 §§	 17	 und	 18	 dieser	 Satzung	 sind	 Ord-
nungswidrigkeiten	(nach	§	15	Abs.	2	b	des	Gesetzes	über	Kommunal-
abgaben).	

2.	 Mit	Geldbuße	kann	belegt	werden,	wer	vorsätzlich	zuwider	handelt.	
Die	Geldbuße	beträgt	mindestens	5,00	€	und	höchstens	1.000,00	€.

Ende des amtlichen Teils

§ 20
Inkrafttreten

Die	Neufassung	der	 Satzung	über	 die	 Erhebung	 von	Beiträgen	und	Ge-
bühren	für	die	öffentliche	Schmutzwasserbeseitigung	des	Trinkwasser-	und	
Abwasserzweckverbandes	„Freies	Havelbruch“	tritt	nach	Ihrer	Veröffent-
lichung	in	Kraft.	

Lehnin,	den	14.07.2015	 Lehnin,	den	14.07.2015
gez.	Göricke	 gez.	Kreykenbohm
Vorsitzender		 Verbandsvorsteher	
der	Verbandsversammlung

Informationen der Kreisverwaltung

Aktuelle Informationen zur 
 Unterbringung von Asylbewerbern  

in Potsdam-Mittelmark
Der	Landkreis	Potsdam-Mittelmark	rechnet	im	Jahr	2015	mit	einer	Aufnah-
me	von	mehr	als	2000	Asylbewerbern.	Wöchentlich	werden	etwa	100	Per-
sonen	nach	Potsdam-Mittelmark	kommen,	die	unterzubringen	sind.	
Der	 Platz	 in	 den	 vorhandenen	 Übergangswohnheimen	 wird	 nicht	 aus-
reichen,	 der	 Landkreis	muss	 daher	weitere	 Kapazitäten	 schaffen.	Weitere	
Grundstücke	und	Objekte	im	gesamten	Landkreis	werden	geprüft	bzw.	für	
die	Unterbringung	von	Asylbewerbern	und	Flüchtlingen	vorbereitet.	In	Kürze	
wird	ein	neuer	Standort	in	der	Gemeinde	Seddiner	See	eröffnet.

Bei	der	Prüfung	von	Objekten	ist	Sorgfalt	geboten,	da	selbstverständlich	
neben	den	Besitz-	und	Eigentumsverhältnissen	auch	die	Vorschriften	zum	
Brandschutz,	zum	Planungsrecht	oder	bauaufsichtliche	Anforderungen	für	
eine	Umnutzung	zu	beachten	sind.
Nicht	 jedes	angebotene	Objekt	kommt	daher	 für	die	Unterbringung	von	
Asylbewerbern	und	Flüchtlingen	in	Frage	oder	müsste	durch	Investitionen	
erst	ertüchtigt	werden.	
Deshalb	ist	die	Kreisverwaltung	weiter	auf	der	Suche	nach	Unterkünften,	
in	erster	Linie	Notunterkünften	mit	der	Prämisse „warm und trocken!“

Der Kreistag hat zudem ein Förderprogramm beschlossen, das Eigen-
tümern von privaten Unterkünften einen Zuschuss gewährt, wenn 
diese mit zeitlicher Bindungsfrist für Flüchtlinge oder Asylbewerber 
mit Aufenthaltsstatus herrichten: www.potsdam-mittelmark.de

Wie kann ich Flüchtlingen helfen?

Der	Landkreis	Potsdam-Mittelmark	hat	folgende	E-Mail	für	Angebote	von	
Privaten	oder	anderen	Anbietern	von	Wohnungen	oder	Unterkünften	zur	
Unterbringung	von	Flüchtlingen	eingerichtet:		

asyl@potsdam-mittelmark.de 

Unter	www.potsdam-mittelmark.de	stehen	auch	Online-Formulare	bereit,	
um	ein	Mietangebot	zu	übermitteln.	Die	Mitarbeiter	prüfen	Angebote	an-
hand	der	Kriterien.	Die	telefonische	Erreichbarkeit	der	Mitarbeiter	ist	stark	
eingeschränkt.		

Im	Landkreis	Potsdam-Mittelmark	zeigt	sich	eine	große	Welle	der	Hilfsbe-
reitschaft	durch	die	Bürgerinnen	und	Bürger.	In	den	Städten	und	Gemein-
den	sind	Initiativen	entstanden,	die	mit	großem	Engagement	die	ankom-
menden	Flüchtlinge	herzlich	empfangen.	

Auf	 der	 Internetseite	 des	 Landkreises	 sind	 alle	 aktuellen	 Hilfsangebote	
veröffentlicht.	Derzeit	sind	die	Übergangseinrichtungen	im	Landkreis	aller-
dings	stark	mit	der	Unterbringung	der	Asylbewerber	beschäftigt	und	kön-
nen	daher	kaum	auf	alle	Angebote	eingehen,	die	von	privaten	Initiativen	
ausgehen.	

Die Koordinierungsstelle für Freiwilligenarbeit & Bürgerengage-
ment	in	Potsdam-Mittelmark	informiert	über	den	aktuellen	Bedarf	in	den	
Übergangswohnheimen	des	Kreises.	

Kontakt:
Steffi	Wiesner
Koordinatorin	für	Freiwilligenarbeit
im	Landkreis	Potsdam-Mittelmark
Beratungszentrum im Fläming-Bahnhof 
Am Bahnhof 11, 14806 Bad Belzig
Tel.:033841/4495-17 Fax.:033841/4495-18
E-Mail.: freiwillig-pm@aafv.de
Sprechzeit	in	Bad	Belzig:	dienstags	9.00-12.00	Uhr	(und	nach	Vereinbarung)

Einige	 Fragen	 zur	Arbeit	mit	 Flüchtlingen	möchten	wir	 hier	 kurz	 beant-
worten.	

Was können Sie tun? 
„Spenden – in Form von Geld oder Sachspenden“ 

Geldspenden: 
Die	 Spenden	 werden	 für	 Deutschvermittlung,	 Kinderspielplätze,	 Begeg-
nungsfeiern,	 Überprüfung	 von	 Fahrrädern	 etc.	 für	 Flüchtlinge	 in	 Über-
gangswohnheimen	zur	Verfügung	gestellt.	
Das	Spendenkonto	für	Flüchtlinge	in	PM	lautet:	
IBAN Landkreis Potsdam-Mittelmark: DE93160500003502221323 
Bitte geben Sie zum Verwendungszweck an: „USK 41480.24514“ 

Sachspenden – AKTUELL
Im	Raum	Bad	Belzig	und	Beelitz	wird	dringend	Herrenbekleidung	für	den	
Herbst	/	Winter	benötigt.	Besonderer	Bedarf	besteht	an	Nachtwäsche	und	
Freizeitbekleidung	 (z.	B.	 Jogginganzüge),	Hosen,	Pullover,	 Jacken	und	an	
festem	Schuhwerk.

Kleider-	und	Sachspenden	können	in	folgenden	Kleiderkammern	und	Ein-
richtungen	abgegeben	werden:
Region Bad Belzig/Brück
Verein	für	Arbeit	und	Leben	e.	V.
Weitzgrunder	Straße	4,	14806	Bad	Belzig,	Tel.	033841-	44455
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Sonstige Tipps und Termine

Blutspendetermine im Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Landeshauptstadt Potsdam

Monat Oktober 2015

01.	September	2015	 Nuthetal,	Otto-Nagel-Grundschule,	Andersenweg	43	 16:00	bis	19:00	Uhr

02.	September	2015		 Golzow,	Schule,	Straße	der	Freundschaft	17	 15:30	bis	19:00	Uhr

03.	September	2015		 Potsdam,	OSZ	Zum	Jagenstein,	Zum	Jagenstein	26	 	 16:00	bis	19:00	Uhr

03.	September	2015		 Kloster	Lehnin,	Ev.	Diakonissenhaus,	Altenhilfezentrum	 	 			15:30	bis	19:00	Uhr

04.	September	2015		 Schwielowsee,	Grundschule	Caputh,	Straße	d.	Einheit	45					 16:00	bis	19:00	Uhr

05.	September	2015		 Michendorf,	Grundschule	Wilhelmshorst,	Heidereuterweg	1	 09:00	bis	12:00	Uhr

05.	September	2015		 Niemegk,	Robert	Koch	Schule,	Waldstraße	1	 				 09:00	bis	12:00	Uhr

07.	September	2015		 Potsdam,	Jugendhaus	Fahrland,	Ketziner	Str.	20	 				 16:00	bis	19:00	Uhr

08.	September	2015		 Potsdam,	Finanzamt,	Steinstr.	104-106	 				 09:00	bis	13:00	Uhr

08.	September	2015		 Linthe,	ADAC	Fahrsicherheitszentrum,	Am	Kalkberg	6	 				 15:00	bis	19:30	Uhr

09.	September	2015		 Potsdam,	Agentur	für	Arbeit,	Horstweg	102-108	 		 10:00	bis	14:00	Uhr

10.	September	2015		 Potsdam,	Oberlinhaus,	Rudolf-Breitscheid-Str.	24	 				 15:00	bis	18:30	Uhr

10.	September	2015		 Bad	Belzig,	DRK	Belzig,	Gliener	Str.	1	 				 15:30	bis	19:00	Uhr

11.	September	2015		 Stahnsdorf,	JFZ	„ClaB“,	Bäkedamm	2	 				 15:00	bis	18:30	Uhr

12.	September	2015		 Potsdam,	pbg	Servicepunkt	„K2“,	Kuckucksruf	9	–	12	 				 09:00	bis	12:00	Uhr

13.	September	2015		 Potsdam,	SC	Potsdam,	Maimi-von-Mirbach-Str.	11/13	 	 			10:00	bis	14:00	Uhr

15.	September	2015		 Ziesar,	Freiwilligefeuerwehr,	Gartenstr.	16	 				 15:30	bis	19:30	Uhr

17.	September	2015		 Treuenbrietzen,	Bürgerhaus	„Alte	Feuerwehr“,	Breite	Str.	71	 15:00	bis	19:00	Uhr

23.	September	2015		 Beelitz,	Robert-Tiedemann-Haus,	Clara-Zetkin-Str.	16	 				 14:30	bis	19:00	Uhr

25.	September	2015		 Potsdam,	Ehem.	Gemeindeamt	Golm,	Reiherberg	31	 				 16:00	bis	19:00	Uhr

26.	September	2015		 Borkheide,	Hans-Grade	Oberschule,	An	der	Schule	1	 			10:00	bis	14:30	Uhr

29.	September	2015		 Werder,	Schule	Werder,	Unter	den	Linden	11	 				 15:00	bis	19:00	Uhr

30.	September	2015		 Teltow,	Dietrich-Bonhoeffer	Schule,	Potsdamer	Str.	51	 				 15:00	bis	19:00	Uhr

30.	September	2015		 Brück,	Grundshcule,	Friedrich-L.-Jahn-Str.	1	 			 	16:30	bis	19:30	Uhr

ACHTUNG – 
NEUE ÖFFNUNGSZEITEN!!

Öffnungszeiten im
DRK-Blutspendeinstitut:

DRK-Blutspende-
institut Potsdam
Charlottenstraße 72, Haus I, 
Eingang Hebbelstraße 1
14467 Potsdam 
(neues Ärztehaus gegenüber 
der Poliklinik) 
Telefon-Nummer: 0331-2846-0

Montag und Freitag
von 7:00 bis 19:00 Uhr

Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag
von 12:00 bis 19:00 Uhr

jeden 1. Samstag im Monat
von 9:00 bis 12:00 Uhr

Täglich Blut- und Plasma-
spende möglich! 
Das Parkhaus ist für Blut-
spender kostenfrei!

06.	Oktober	2015	 Hermannswerder,	Fachschule	Hoffbauer-Stiftung,	Haus	10	 09:00	bis	12:00	Uhr

06.	Oktober	2015	 Götz,	Zentrum	für	Gewerbeförderung,	Am	Mühlenberg	 14:00	bis	18:30	Uhr

07.	Oktober	2015	 Potsdam,	Stadtverwaltung,	Friedrich-Ebert-Str.	79	 09:00	bis	13:30	Uhr

12.	Oktober	2015	 Potsdam,	WIS	im	Bildungsforum,	Am	Kanal	47	 16:00	bis	20:00	Uhr

15.	Oktober	2015	 Wiesenburg,	Quergebäude	am	Goetheplatz,	Schloßstr.	1	 15:00	bis	19:00	Uhr

17.	Oktober	2015	 Potsdam,	Filmpark	Babelsberg,	Großbeerenstr.	200	 10:00	bis	15:00	Uhr

21.	Oktober	2015	 Beelitz,	Robert-Tiedemann-Haus,	Clara-Zetkin-Str.	16	 14:30	bis	19:00	Uhr

23.	Oktober	2015	 Potsdam,	Karl-Foerster-Schule,	Kirschallee	172	 16:00	bis	19:00	Uhr

27.	Oktober	2015	 Werder,	Schule	Werder,	Unter	den	Linden	11	 15:00	bis	19:00	Uhr

28.	Oktober	2015	 Potsdam,	Universität	Golm,	Karl-Liebknecht-Str.	 10:00	bis	16:00	Uhr

28.	Oktober	2015	 Teltow,	Dietrich-Bonhoeffer-Schule,	Potsdamer	Str.	51	 15:00	bis	19:00	Uhr

29.	Oktober	2015	 Treuenbrietzen,	Bürgerhaus	„Alte	Feuerwehr“,	Breite	Str.	71	 15:00	bis	19:00	Uhr

Informationen

„Umsonstladen“	in	der	Alten	Mühle	Gömnigk,	
Annahme	samstags	von	16-18	Uhr.	

Kontakt	Alte	Mühle:
E-Mail:	altemuehlegoemnigk@riseup.net	
Home:	http://muehle.noblogs.org/
Tel.:	033844/149970

Region Beelitz und Neuseddin
Kindersorgen	Sorgenkinder	e.V.
Berliner	Straße	27a,	14547	Beelitz,	Tel.	033204-	61719

Region Werder (Havel)
Chance	e.	V.
Eisenbahnstraße	73,	14542	Werder	(Havel),	Tel.		03327-	41934

Auch	das	Land Brandenburg	hat	neben	der	Plattform	www.asyl-in-bran-
denburg.de	auch	eine	Informationsplattform	für	ehrenamtliche	Unterstüt-
zung	http://www.ehrenamt-in-brandenburg.de/	eingerichtet.	

Alle	aktuellen	Informationen	für	den	Landkreis	Potsdam-Mittelmark	finden	
Sie	unter	www.potsdam-mittelmark.de

Noch bis 11.  Oktober  geöffnet: 
Potsdam-Mittelmark auf der 
 Bundesgartenschau 2015
PM-Pavillon	auf	dem	Packhof	in	Brandenburg	an	der	Havel

Zehntausende	 Besucherinnen	 und	 Besucher	 waren	 seit	 April	 auf	 der	
„BUGA	2015	–	Havelregion“	zu	Gast.	Noch	bis	zum	11.	Oktober	bietet	der	
Landkreis	Potsdam-Mittelmark	am	Packhof	in	Brandenburg	an	der	Havel	
mit	der	eigenen	Ausstellungsfläche	einen	besonderen	Anziehungspunkt.	

Potsdam-Mittelmark	 präsentiert	 sich	mit	 den	 kreisangehörigen	 Städten,	
Ämtern	und	Gemeinden,	mit	Betrieben	und	Künstlern,	mit	Vereinen,	Ver-

bänden	und	weiteren	Organisationen	gemeinsam	auf	dem	BUGA-Gelände	
„Am	Packhof“	 in	der	Stadt	Brandenburg	an	der	Havel.	Eine	wunderbare	
Chance	für	die	gesamte	Region.

„Lebens(T)raum	 Potsdam-Mittelmark“	 –	 unter	 diesem	Motto	 bewerben	
wir	den	Landkreis	einmal	mehr	als	attraktiven	Standort.	Im	eigens	gemie-
teten	Pavillon	finden	wöchentlich	wechselnde	Ausstellungen	und	Aktionen	
statt.	Bis	zum	11.	Oktober	2015	bieten	wir	Ihnen	ein	abwechslungsreiches	
Programm,	zu	finden	unter	www.potsdam-mittelmark.de	.

Besuchen	Sie	uns	auf	dem	Packhof!	

Alle	Informationen	zur	Bundesgartenschau	2015	im	Internet:	
www.buga-2015-havelregion.de


